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Wohl niemand setzt sich gern dem Risiko 
aus, Schmerzensgeld zahlen zu müssen, 
erst recht nicht dem Risiko, Beschuldig-
ter in einem Strafverfahren zu sein. Indes 
bewegen sich v. a. (Kinder-)Chirurgen 
und (Kinder-)Urologen auf höchst un-
sicherem Terrain, wenn sie medizinisch 
nicht indizierte Zirkumzisionen an Kna-
ben vornehmen.

Konfrontiert werden sie mit dieser 
Thematik häufig wie folgt: Eine Mutter, 
ein Vater oder auch beide Elternteile er-
scheinen mit einem minderjährigen 
 Jungen in einer Praxis oder (meist mit 
Überweisung) in einer Klinik und bitten 
um Vornahme einer Zirkumzision. Die 
Notwendigkeit wird vielfach mit einer an-
geblich vorhandenen Phimose begründet 
oder es wird direkt die Religion zur Recht-
fertigung des Eingriffs angeführt.

Schnell gerät der Arzt in solchen Fällen 
in ein vermeintliches Dilemma: Einerseits 
stellt sich in der Regel heraus, dass für den 
geforderten Eingriff in die körperliche Un-
versehrtheit des Kindes keine medizinische 
Notwendigkeit besteht. Denn die behaup-
tete Vorhautverengung lässt sich meist 
nicht diagnostizieren. Falls doch, sind in 
der Regel alternative Behandlungsmetho-
den und -mittel bekannt, mit denen eine 
Zirkumzision ohne weiteres vermieden 
werden kann. Andererseits gibt es das elter-

liche Recht, das Leben und die Entwick-
lung des der Personensorge unterstellten 
Kindes mehr oder weniger frei von jegli-
cher Bevormundung zu gestalten; verfas-
sungsrechtlich ist dieses Recht in Artikel 6 
Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) veran-
kert. Wenn es um religiöse Belange geht, 
erhalten die Eltern zusätzlichen Schutz von 
Artikel 4 Absatz 2 GG (der die ungestörte 
Religionsausübung gewährleistet).

Wie soll nun ein Arzt reagieren, wenn 
bei einem Kind die Zirkumzision medi-
zinisch nicht nötig ist, der Personensor-
geberechtigte sie aber verlangt – etwa aus 
religiösen, rituellen, kulturellen, ästhe-
tischen oder hygienischen Gründen?

> Immer mehr Ärzte stehen 
der medizinisch nicht 
indizierten Zirkumzision 
kritisch gegenüber

Der Mediziner findet ein Meinungsbild 
vor, das alles andere als klare Strukturen 
hat [1]: Zwar stehen immer mehr Ärzte der 
medizinisch nicht indizierten Zirkumzisi-
on bei Minderjährigen kritisch gegenüber 
[2]. Juristen halten sich indessen mit kla-
ren Äußerungen zurück [3]. Ein Grund 
hierfür mag sein, dass es bislang kaum ge-
richtliche Entscheidungen gibt, die eine 
Zirkumzision zum Gegenstand haben. So 
hat sich ein Strafgericht noch nie zu der 
Thematik geäußert; andere Gerichte hin-
gegen schon, etwa das Amtsgericht (AG) 

Erlangen und das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Lüneburg [4]. Die Bewertungen 
fielen höchst unterschiedlich aus: Das AG 
Erlangen stufte die Beschneidung als Kör-
perverletzung ein, die mit erheblichen Ri-
siken verbunden ist. Hingegen sah das 
OVG Lüneburg in der Beschneidung „ein 
generelles religiöses Gebot des Islam“ (ohne 
Überlegungen dazu anzustellen, ob dies al-
lein für eine Rechtfertigung der Körper-
verletzung reicht). Abgesehen davon muss-
ten sich die Gerichte mit dem Kernprob-
lem – der Wirksamkeit der Einwilligung 
bei einer korrekt durchgeführten, medizi-
nisch aber nicht notwendigen Zirkumzisi-
on bei einem einwilligungsunfähigen Jun-
gen – noch nicht auseinandersetzen, wes-
halb sie diese Frage bislang offen gelassen 
haben [5].

Insgesamt handelt es sich um einen 
höchst unbefriedigenden Zustand, der 
v. a. bei Ärzten für Rechtsunsicherheit 
sorgt. Abhilfe schaffen soll dieser Bei-
trag, der die rechtlichen Aspekte zur me-
dizinisch nicht indizierten Zirkumzision 
Minderjähriger klären soll und darauf 
eingehen wird, in welchen Fällen dem 
Arzt strafrechtliche Konsequenzen dro-
hen. En passant wird also auch darüber 
entschieden, ob zivilrechtliche Ansprü-
che entstehen. Denn wenn eine Straftat 
nach § 223 StGB vorliegt, ist zugleich ein 
Anspruch auf Schmerzensgeld aus §§ 823 
Absatz 2, 253 Absatz 2 des Bürgerlichen 
 Gesetzbuchs (BGB) gegeben.
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Zirkumzision als Körperverletzung

Nach § 223 Absatz 1 StGB erfüllt den Tatbe-
stand der Körperverletzung, wer eine an-
dere Person körperlich misshandelt oder 
an der Gesundheit schädigt. Zu bejahen ist 
eine körperliche Misshandlung nach gän-
giger Definition im Fall einer unangemes-
senen und üblen Behandlung, durch die 
das körperliche Wohlbefinden oder die 
körperliche Unversehrtheit mehr als nur 
unerheblich beeinträchtigt wird [6].

E	Bei substanzverletzenden Ein- 
wirkungen ist eine Beeinträchtigung 
der körperlichen Unversehrtheit in 
der Regel zu bejahen.

Die teilweise oder vollständige Entfernung 
der Vorhaut des männlichen Gliedes stellt 
sogar einen Substanzverlust dar. Seine In-
tensität ist nicht bagatellarisch (wie es et-
wa das Ausreißen eines einzelnen Haares 
wäre), schon wegen der nachfolgenden 
Wundheilung. Mithin ist die Beeinträch-
tigung, die mit einer Zirkumzision ein-
hergeht, erheblich.

Sie müsste zudem unangemessen und 
übel sein, sprich sozialwidrig. Manche be-
streiten das und behaupten mit Blick auf die 
religiöse Beschneidung, es handele sich um 
sozialadäquates Verhalten [7]. Davon lässt 
sich aber schlechterdings nicht sprechen 
[8]. Sozialadäquates Verhalten liegt etwa 
vor, wenn jemand mit einem grippalen In-
fekt eine vollbesetzte Straßenbahn besteigt 
und die Umherstehenden infiziert, die an-
schließend eine Woche leidend das Bett 
 hüten müssen. Hier ist das Besteigen eines 
öffentlichen Verkehrsmittels trotz einer an-
steckenden Erkältung allgemein akzeptiert, 
auch weil die Quarantäne des Erkälteten 
außer Verhältnis stünde gegenüber dem 
 Risiko, andere mit einer relativ harmlosen 
Krankheit anzustecken. Mit dieser Fallkon-
stellation ist eine Zirkumzision nicht ver-
gleichbar, nicht zuletzt weil bei ihr der kör-
perliche Eingriff wesentlich intensiver ist.

> Zirkumzision stellt eine 
unangemessene und 
üble Behandlung dar

Hinzu tritt folgende Überlegung: Nimmt 
ein Arzt einen medizinisch indizierten 
Eingriff vor („ärztlicher Heileingriff “), 

herrscht jedenfalls in der Rechtspre-
chung die Meinung vor, dass ein solcher 
trotz des in der Regel guten Erfolgs nicht 
sozialadäquat ist, vielmehr eine „unange-
messene und üble Behandlung“ darstellt, 
 also den Tatbestand des § 223 StGB er-
füllt [9]. Es wäre widersprüchlich, einen 
ärztlichen Heileingriff tatbestandlich als 
Körperverletzung einzustufen, hingegen 
bei einer medizinisch nicht indizierten 
 Zirkumzision eine tatbestandliche Kör-
perverletzung wegen Sozialadäquanz zu 
verneinen. Das strafrechtliche Risiko be-
steht sowohl bei Ärzten als auch bei Be-
schneidern in gleichem Maße: Ohne eine 
Rechtfertigung darf niemand in die kör-
perliche Integrität eines anderen eingrei-
fen.

Mithin verletzt eine Zirkumzision nicht 
nur die körperliche Unversehrtheit, son-
dern stellt zudem eine unangemessene und 
üble Behandlung dar. Damit ist eine körper-
liche Misshandlung zu bejahen und also 
der Tatbestand des § 223 Absatz 1 StGB er-
füllt. Zudem ist das Tatbestandsmerkmal 
der Gesundheitsschädigung gegeben, weil 
ein vom normalen Zustand der körperlichen 
Funktionen nachteilig abweichender (also 
krankhafter) Zustand hervorgerufen wird.

Unrechtsausschluss 
durch Einwilligung

Die Rechtswidrigkeit der tatbestandsmä-
ßigen Körperverletzung ist ausgeschlos-
sen, wenn ein Rechtfertigungsgrund vor-
liegt. In Betracht kommt bei einem Ein-
griff in die körperliche Integrität eine Ein-
willigung. Wird sie wirksam erteilt, ist der 
Arzt gerechtfertigt, selbst wenn es sich um 
einen Eingriff handelt, der medizinisch 
nicht indiziert ist. Wirksam ist die Einwil-
ligung nur dann, wenn diverse Vorausset-
zungen vorliegen, wobei hier lediglich auf 
die natürliche Einsichtsfähigkeit und die 
Dispositionsbefugnis eingegangen wird.

Einsichtsfähigkeit des Kindes

Bei Minderjährigen müssen in der Regel 
die Inhaber der Personensorge die Ein-
willigung erklären. Fraglich ist, bis zu 
welchem Alter dies der Fall ist. Abhän-
gig ist das von der natürlichen Einsichts-
fähigkeit des Kindes. Liegt sie vor, bedarf 
es keiner Erklärung der Personensorgebe-

rechtigten; das Kind ist dann selbst (auch, 
wenn es noch nicht volljährig ist) in der 
Lage, die Einwilligung in den Rechtsguts-
verzicht wirksam zu erklären.

> Einsichtsfähigkeit dürfte 
frühestens mit Vollendung 
des 16. Lebensjahres zu 
bejahen sein

Unter der Einsichtsfähigkeit ist die Fähig-
keit zu verstehen, sowohl die Bedeutung 
des Rechtsguts als auch die Tragweite des 
Rechtsgutsverzichts zu erkennen und sei-
nen Willen hiernach auszurichten [10]. Es 
handelt sich um eine Fähigkeit, die sich 
nicht an starre Altersgrenzen binden lässt. 
Bislang haben die Gerichte eher zu einer 
restriktiven Sicht geneigt und sich an der 
Volljährigkeit orientiert. Kürzlich hat das 
OLG Frankfurt am Main Stellung bezogen 
und festgestellt, dass die erforderliche geis-
tige und sittliche Reife bei einem 12-Jährigen 
gegeben sei, soweit keine Anhaltspunkte 
für eine Verzögerung der Reife vorliegen 
[5]. Zur Begründung stützt sich das OLG 
auf das Gesetz über die religiöse Kinderer-
ziehung (RelKEG), wonach ab Vollendung 
des 12. Lebensjahres gegen den Willen eines 
Kindes ein Wechsel seines Bekenntnisses 
nicht erzwungen werden kann. Freilich 
verkennt das Gericht, dass § 5 Satz 2 Rel-
KEG dem Minderjährigen kein Verfü-
gungsrecht mit Blick auf ein neues Be-
kenntnis gewährt, sondern lediglich davor 
schützt, Vorhandenes ändern zu müssen. 
Es überzeugt deshalb keineswegs, die Gren-
ze der Einsichtsfähigkeit bei 12 Jahren zu 
ziehen. Vielmehr kann die Einsichtsfähig-
keit – orientiert an § 5 Satz 1 RelKEG – ab 
Vollendung des 14. Lebensjahres vorliegen, 
wobei in jedem Einzelfall zu überprüfen ist, 
ob die Einwilligungsfähigkeit auch mit 
Blick auf den Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit gegeben ist. Insoweit dürf-
te die Einwilligungsfähigkeit bei einer Zir-
kumzision in der Regel erst ab Vollendung 
des 16. Lebensjahres zu bejahen sein [11].

Einwilligung der Personensorge-
berechtigten („Wohl des Kindes“)

Solange die Einsichtsfähigkeit des Kindes 
nicht vorliegt (was mit Blick auf das sehr 
junge Lebensalter bei religiösen Beschnei-
dungen in der Regel der Fall ist), kommen 
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die Inhaber der Personensorge in Frage, die 
Einwilligung zu erklären. Das sind als ge-
setzliche Vertreter meist die Eltern. Wirk-
sam einwilligen können sie, wenn sie über 
das vom Tatbestand geschützte Rechtsgut – 
bei einer Zirkumzision die körperliche In-
tegrität des Kindes – verfügen dürfen, al-
so mit anderen Worten dispositionsbefugt 
sind. Zu bejahen ist das nur dann, wenn die 
Personensorge gemäß § 1627 Satz 1 BGB 
„zum Wohl des Kindes“ ausgeübt wird. Eine 
Entscheidung entspricht nicht dem „Wohl 
des Kindes“, wenn dadurch seine Interes-
sen verletzt werden. Es geht also darum, 
sämtliche Aspekte abzuwägen, die für und 
 gegen eine Zirkumzision sprechen.

E	In die eine Waagschale ist der Nutzen 
der Zirkumzision zu werfen, in die 
andere der Schaden, den sie anrichtet.

Zunächst zum Schaden: Unübersehbar ist 
der irreversible Verlust von Körpersubs-
tanz. Wird die Vorhaut entfernt, ist eine 
Rekonstruktion kaum möglich, und dies-
bezügliche Ergebnisse sind alles andere als 
ideal. Manche halten den Verlust der Vor-
haut allerdings für unbedeutend, weil ihr 
keine Funktion zukomme [12]. Eine sol-
che Sicht ist nicht überzeugend, weil es 
sehr wohl Funktionen gibt, die die Vor-
haut erfüllt [13]. Fehlt sie, wird etwa die 
Eichel nicht mehr feucht gehalten, sie ist 
vielmehr ständig einer trockenen äußeren 
Umgebung ausgesetzt – die Empfindungs-
fähigkeit nimmt infolgedessen ab [14].

Bedacht werden müssen zudem mög-
liche Risiken einer Zirkumzision. Schwe-
re Komplikationen, wie das Auftreten 
 einer Harnröhrenfistel, sind sicherlich 
selten, kommen aber gerade nach nicht 
ärztlich durchgeführten Beschneidungen 
vor. Nach ärztlichen Beschneidungen ist 
in diesen Fällen von einem Kunstfehler zu 
sprechen. Komplikationen, die ohne Ver-
schulden des Operateurs auftreten, sind 
dagegen viel häufiger und müssen dem-
entsprechend gewürdigt werden: In bis 
zu 32% der Fälle werden Meatusstenosen 
nach Neugeborenenzirkumzision be-
obachtet [15]. Schließlich sind die mög-
lichen psychischen Auswirkungen zu be-
rücksichtigen: Es gibt Hinweise darauf, 
dass ältere Kinder den Eingriff als Angriff 
wahrnehmen, der dem Körper Schaden 
zufügt [16]. Selbst bei Feten ist Schmerz-
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Zusammenfassung
Es kommt nicht selten vor, dass (Kinder-) 
Chirurgen oder (Kinder-)Urologen von Per-
sonensorgeberechtigten mit dem Verlan-
gen konfrontiert werden, eine Zirkumzision 
an einem Knaben vorzunehmen, obwohl die 
medizinische Indikation nicht vorhanden 
oder jedenfalls fraglich ist. Der vorliegende 
Beitrag macht deutlich, dass ein Arzt in derar-
tigen Fällen Abstand von einem solchen Ein-
griff nehmen sollte, um später nicht Adressat 
von zivilrechtlichen Klagen zu werden oder 
gar Beschuldigter in einem Strafverfahren. 
Denn die Autoren kommen zu folgendem 
 Ergebnis: Ein Arzt, der an einem minderjäh-
rigen und nicht einsichtsfähigen Jungen 
 eine medizinisch nicht notwendige Zirkum-
zision vornimmt, macht sich nach § 223 Ab-

satz 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) strafbar, 
selbst wenn die Inhaber der Personensor-
ge in den Eingriff einwilligen. Mangels Dis-
positionsbefugnis über das beeinträchtig-
te Rechtsgut (die körperliche Unversehrtheit 
des Kindes) ist diese Einwilligung nämlich un-
wirksam. Der Beitrag stellt nicht nur die ak-
tuelle Rechtslage dar, sondern widmet sich 
auch eingehend den oft vorgetragenen Ar-
gumenten, die für die Rechtmäßigkeit einer 
Zirkumzision streiten sollen (Behandlung ei-
ner Phimose, Vorbeugung von Krankheiten, 
Religion).

Schlüsselwörter
Kinder · Kindeswohl · Körperverletzung · 
 Phimose · Zirkumzision

Liability to penalty for circumcision in boys. Medico-legal 
aspects of a controversial medical intervention

Abstract
Surgeons and urologists (usually pediatric) 
are often confronted with the request to per-
form circumcision on a boy from parents or 
guardians in the absence of a medical indica-
tion. This review highlights the importance of 
refraining from such procedures to avoid be-
ing the possible addressee of a civil law claim 
or even being accused in a lawsuit a some lat-
er point. The attending physician who per-
forms a circumcision without medical indica-
tion on a minor male incurs a penalty accord-
ing to § 223 para. 1 of the German Criminal 
Code, even in the case where the parent or 
guardian of the child has signed the informed 

consent to that procedure. In the absence of 
power of approval over the compromised le-
gally protected interest of the child (physical 
inviolacy), the consent is invalid. The present 
article discusses not only the current German 
legal status, but also examines in depth the 
arguments often put forward to support the 
legitimacy of male circumcision (treatment of 
phimosis, disease prevention, religion).

Keywords
Children · Best interest · Bodily harm · 
 Phimosis · Circumcision

785Monatsschrift Kinderheilkunde 8 · 2008  | 



empfinden vorhanden, spätestens ab 
der 22. Schwangerschaftswoche, ganz zu 
schweigen von einem „Schmerzgedächt-
nis“ nach der Geburt [17].

Die soeben genannten Nachteile und 
Gefahren sind keineswegs unumstritten. 
Es gibt genügend Berichte und Studien, in 
denen die Vorteile einer Beschneidung ge-
priesen und die Nachteile entweder ver-
schwiegen oder abgeschwächt werden. 
Aber selbst wenn man die umstrittenen 
Nachteile nicht gewichtet – eines bleibt: 
der irreversible Verlust eines Körperteils.

Die genannten Nachteile liegen nur 
dann im „Wohl des Kindes“, wenn es Vor-
teile gibt, die die Nachteile überwiegen. 
Zu bejahen ist das bei einem ärztlichen 
Heileingriff, der Eingriff also darauf zielt, 
„... Krankheiten, Leiden, Körperschäden, 
körperliche Beschwerden oder seelische 
 Störungen zu verhüten, zu erkennen, zu 
heilen oder zu lindern...“ (so die Definition 
des ärztlichen Heileingriffs, die an der For-
mulierung des § 161 zu dem Entwurf eines 
Strafgesetzbuchs von 1962 orientiert ist), 
kurz: der Eingriff medizinisch indiziert ist. 
Das ist etwa der Fall bei einer manifesten 
Phimose. Aber auch chronische oder rezi-
divierende Balanoposthitiden oder Harn-
wegsentzündungen können in seltenen 
Fällen die Notwendigkeit einer operativen 
Entfernung der Vorhaut begründen [18]. 
Hiervon sind aber maximal 1–4% der Kna-
ben betroffen. Zudem handelt es sich meist 
um chronisch kranke Kinder, z. B. mit an-
geborener Meningomyelozele (MMC) mit 
neurogener Blasenentleerungsstörung.

> Eine Phimosenbehandlung 
mit Salbe ist in bis zu 
95% der Fälle erfolgreich

Es kommt sehr oft vor, dass Eltern, die eine 
religiöse Zirkumzision wünschen, zunächst 
das Vorliegen einer Phimose behaupten, 
manchmal auch, um die Kosten von der 
Krankenkasse übernehmen zu lassen. Doch 
selbst wenn eine solche Erkrankung tat-
sächlich diagnostiziert werden kann, grei-
fen Ärzte in vielen Fällen unnötigerweise 
zum Skalpell, denn die Behandlung mit Sal-
ben verspricht in bis zu 95% der Fälle den 
gleichen Erfolg [19]. Wer trotzdem eine Zir-
kumzision vornimmt, also ohne das Ausnut-
zen konservativer alternativer Heilverfah-
ren, setzt sich dem Vorwurf aus, einen un-

nötigen und deshalb medizinisch nicht in-
dizierten Eingriff durchgeführt zu haben.

Zirkumzision zur Vorbeugung

Medizinisch indiziert ist ein Eingriff nicht 
nur zur Bekämpfung einer Erkrankung, 
sondern auch, wenn er zur Verhütung von 
Krankheiten beiträgt. Das wird im Zusam-
menhang mit der Zirkumzision gern be-
hauptet. Vorbeugend solle sie wirken, z. B. 
gegen die Entwicklung verschiedener Kar-
zinome (Peniskrebs, Gebärmutterkrebs), 
die Infektion mit HIV, aber auch andere ve-
nerische Erkrankungen wie Syphilis oder 
Gonorrhö und – wie bereits erwähnt – ge-
gen Harnwegsinfektionen, Phimose oder 
Paraphimose [20].

Im Einzelnen: Frauen gehen beim 
 Geschlechtsverkehr eigenverantwortlich 
ein Risiko ein. Es mit Blick auf Gebärmut-
terkrebs Minderjährigen aufzubürden, in-
dem man in ihre körperliche Integrität 
eingreift, ist nicht vertretbar. Mit Blick auf 
alle anderen Erkrankungen gilt Folgendes: 
Der Nutzen überwiegt die Nachteile nur 
dann, wenn eine Zirkumzision das Risiko 
einer späteren Erkrankung nicht nur un-
erheblich verringert. Folglich hängt das 
Ergebnis von der Bestimmung des Risi-
kos ab. Es ist in den erwähnten Fällen aus-
gesprochen gering: Bei Harnwegsinfekten 
liegt die Inzidenz bei 1,12% [21]. Für Pe-
niskrebs wies die American Cancer Soci-
ety darauf hin, dass die dabei bestehende 
Sterblichkeitsrate von der durch Zirkum-
zisionen verursachten aufgehoben werden 
dürfte [22]. Auch die Wahrscheinlichkeit, 
an einer später manifesten Phimose, Pa-
raphimose oder einer Balanoposthitis zu 
erkranken, ist gering – sie liegt zwischen 
2 und 4% [23]. Nicht viel anders verhält es 
sich bei Syphilis oder Gonorrhö.

> Die Zirkumzision zur HIV-
Prävention ist nur bei hoher 
Infektionsgefahr indiziert

Im Jahr 2007 hat die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) die Zirkumzision als Vor-
beugungsmaßnahme gegen HIV-Infekti-
onen empfohlen [24]. Gestützt wurde die 
Empfehlung auf Studien aus Kenia und 
 Uganda, deren Ergebnisse darauf hindeute-
ten, dass das HIV-Infektionsrisiko bei be-
schnittenen heterosexuellen Männern etwa 

50% geringer ist als bei unbeschnittenen 
[25]. Die daraufhin weltweit erhobenen For-
derungen nach routine- und flächenmä-
ßiger Zirkumzision berücksichtigten jedoch 
nicht, dass die WHO ihre Empfehlung un-
ter den Vorbehalt des Ansteckungsrisikos 
gestellt hatte. Jedenfalls für Deutschland ist 
die Wahrscheinlichkeit für Neuinfektionen 
in der hier interessierenden Altersgruppe 
derart gering, dass die Zirkumzision als 
Präventionsmaßnahme gegen HIV nicht in 
Betracht kommt, mithin medizinisch nicht 
indiziert ist – mag das Kind als Erwachse-
ner selbst darüber befinden, ob es den Ein-
griff vornehmen lässt.

Eine der reinen Vorbeugung dienende 
Zirkumzision ist demnach grundsätzlich 
keine Heilbehandlung, also medizinisch 
nicht indiziert. Ein derart begründeter 
Eingriff hat keinerlei signifikante Vor-
teile, entspricht also auch nicht dem Kin-
deswohl, weshalb die Personensorgebe-
rechtigten nicht dispositionsbefugt sind, 
eine Einwilligung also unwirksam ist und 
nicht rechtfertigend wirkt.

Zirkumzision aus hygienischen 
oder ästhetischen Gründen

Zur Rechtfertigung der Zirkumzision 
wird als Vorteil gern die Hygiene genannt. 
Regelmäßige Körperpflege ist allerdings 
ein wesentlich milderes Mittel als eine 
Zirkumzision. Kann ein Eingriff vermie-
den werden, wenn der mit ihm bezweckte 
 Erfolg auch anderweitig, mit weniger in-
tensiven Maßnahmen erreicht werden 
kann, dann liegt der intensivere Eingriff 
nicht im Kindeswohl.

Nichts anderes gilt, wenn der Eingriff 
allein aus ästhetischen Gründen vorge-
nommen werden soll. Ein Minderjäh-
riger hat hiervon keinerle Nutzen, und 
es ist nicht unwahrscheinlich, dass sein 
 ästhetisches Empfinden als Volljähriger 
ein anderes sein wird.

Religiöse Beschneidung

Während hygienischen oder ästhetischen 
Aspekten eher eine untergeordnete Be-
deutung zukommt, dienen zur Rechtfer-
tigung einer Zirkumzision in vielen Fäl-
len religiöse Gründe. Sie gelten zu lassen, 
könnte sich aus dem Urteil des LG Frank-
enthal ergeben, wonach „bei religiösen Be-
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schneidungen, die medizinisch nicht indi-
ziert sind, zum Wohle des Kindes zumin-
dest der in Deutschland geltende Standard 
eingehalten werden“ [5] müsse. Ob man 
dieser Aussage im Umkehrschluss ent-
nehmen kann, dass religiöse Beschnei-
dungen gerechtfertigt sind, wenn der me-
dizinische Standard eingehalten wird, geht 
aus dem Urteil nicht klar hervor.

Für ein Gericht ungewöhnlich distanz-
los hat sich das LG Hanau positioniert 
[26]: Gelobt werden zum einen die hy-
gienischen Vorteile, zum andern werden 
die gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
für belanglos erklärt. Schließlich führt der 
Richter aus, die Beschneidung sei eine 
„gute Tradition, die dem Vorbild des Pro-
pheten folgt“, weshalb ihr „der Makel der 
Rechtswidrigkeit“ fehle. Zudem handele 
es sich um einen „Ritus, der sich als ers-
ter Schritt eines Jungen in die männliche 
Erwachsenenwelt versteht“. Das ausschlag-
gebende gesetzliche Kriterium des Kin-
deswohls scheint dem Landrichter fremd 
gewesen zu sein, weshalb das OLG Frank-
furt am Main seinen Beschluss völlig zu 
Recht aufgehoben hat [5].

Denn auch bei der religiösen Beschnei-
dung ist zu fragen, ob ein derart begrün-
deter Eingriff dem Wohl des Kindes dient, 
ob es also Vorteile gibt, wodurch die 
Nachteile überwogen werden. Der Nutzen 
kann weder im Judentum noch im Islam 
(Religionen, in denen die Beschneidung 
v. a. praktiziert wird) im Erwerb der Reli-
gionszugehörigkeit gesehen werden: Nach 
den Regeln beider Religionen ist die Be-
schneidung religionsbestätigend, nicht re-
ligionsbegründend [27].

Als Identifikationsmittel ist die Beschnei-
dung freilich ausgesprochen wichtig. Es ist 
unbestreitbar, dass der Verzicht auf ein Iden-
tifikationsmittel weit reichende Folgen 
 haben kann, es in der Regel sogar stigmatisie-
rend ist, in den die Beschneidung praktizie-
renden Sozialgemeinschaften nicht beschnit-
ten zu sein. Dieser Umstand allein vermag 
religiöse Beschneidungen indes nicht zu 
rechtfertigen. Denn eine Rechtsfrage lässt 
sich nicht lösen, indem man das Problem 
auf eine rechtsfreie Ebene verschiebt. Ge-
nau das würde aber geschehen, ließe man 
eine Handlung allein deshalb zu, weil sie 
 eine Tradition darstellt. Das Milieu eines 
Kindes darf erst recht nicht zum alleinigen 
Maßstab gemacht werden, wenn es um die 

Abwehr von Gefahren für das Kind geht 
[28], denn sonst hinge es von den Einstellun-
gen und Präferenzen der Gemeinschaft ab, 
ob minderjährigen Mitgliedern Körperschä-
den zugefügt werden dürfen. Das gilt in 
noch stärkerem Maß, wenn sich das Milieu 
bei Beachtung des Verbots automatisch än-
derte. Denn je mehr Jungen nicht beschnit-
ten werden, umso weniger wird dieser Zu-
stand Anlass für Stigmatisierung sein.

> Der gesundheitliche Schaden 
relativiert den Nutzen als 
religiöses Identifikationsmittel

Ist man bereit, sich von der Vorstellung zu 
lösen, das Kindeswohl ausschließlich von 
Umständen abhängig zu machen, die al-
lein einer Glaubensgemeinschaft zuzu-
rechnen sind (und das Bundesverfassungs-
gericht zwingt den Rechtsunterworfenen 
dazu), dann ist zu fragen, ob der Nutzen 
der Beschneidung als Identifikationsmit-
tel ausreicht, um den Schaden zu überwie-
gen. Welches Gewicht der Beschneidung als 
Identifikationsmittel zukommt, dafür erge-
ben sich in gesetzessystematischer Hinsicht 
Anhaltspunkte aus § 24 des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes (ÜRK). 
Danach haben die Vertragsstaaten „alle 
wirksamen und geeigneten Maßnahmen [zu 
treffen], um überlieferte Bräuche, die für die 
Gesundheit der Kinder schädlich sind, ab-
zuschaffen“. Die religiöse Beschneidung ist 
ein solcher Brauch. Als Gesundheitsschä-
digung im Sinne von § 223 Absatz 1 Alt. 2 
StGB ist sie zudem für die Gesundheit 
der Kinder schädlich (maßgeblich, weil in 
nicht unerheblichem Maß und irreversibel 
Körpersubstanz verloren geht), was ihren 
Nutzen als religiöses Identifikationsmittel 
relativiert. Denn das Übereinkommen po-
sitioniert sich ausdrücklich gegen die Aner-
kennung solcher Riten. Die gesetzliche Sys-
tematik streitet also dafür, in dem überlie-
ferten Brauch der religiösen Beschneidung 
eine Maßnahme zu sehen, die nicht dem 
Wohl des Kindes dient [29].

Es lassen sich weitere Aspekte anführen, 
die bei einer Abwägung relevant sind. 
Wenn es um das Wohl des Kindes geht, ist 
immer auch nach möglichen Alternativen 
zu fragen. Eine solche Alternative bestünde 
etwa darin, die religiöse Beschneidung bis 
zum Vorliegen der Einsichtsfähigkeit des 
betroffenen Kindes zu verschieben, ihm al-

so die Entscheidung zu überlassen. Wäh-
rend es im Islam keinen allseits verbind-
lichen Zeitpunkt für die Beschneidung gibt, 
orientiert das Judentum sich an den Wor-
ten der Bibel, worin der 8. Tag nach der Ge-
burt erwähnt wird. Es werden aber auch 
Ausnahmen zugelassen, etwa bei Krank-
heit oder körperlicher Schwäche. In derar-
tigen Fällen wird man nicht ein Gläubiger 
zweiter Klasse, weshalb nichts dagegen 
spricht, solche Ausnahmen zu erweitern 
und die Beschneidung zu verschieben – 
v. a. wenn ein hohes verfassungsrechtlich 
geschütztes Rechtsgut betroffen ist.

Wie aber verhält es sich mit dem Recht 
der Eltern auf weitgehend selbstbestimmte 
Erziehung, wozu über Artikel 4 Absatz 2 
GG in besonderem Maße auch das Recht 
zur ungestörten Religionsausübung gehört? 
Die Antwort ist einfach: Soweit sich objek-
tiv eine nicht unerhebliche Verletzung des 
Kindeswohls feststellen lässt (was bei einem 
massiven und nicht notwendigen Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit der Fall 
ist), gebührt dem Kindeswohl im Verhältnis 
zu Elterninteressen stets der Vorrang.

E	Es gibt also keine zwingenden 
Vorteile, die eine religiöse 
Beschneidung mit sich bringt.

Bestehen bleiben allein die Nachteile, wes-
halb die religiöse Beschneidung nicht im 
Wohl des Kindes liegt, den Personensor-
geberechtigten für die Einwilligung die 
Dispositionsbefugnis fehlt und damit der 
operative Eingriff eine rechtswidrige Kör-
perverletzung darstellt.

Fazit für die Praxis

Nimmt ein Arzt an einem Kind eine 
 medizinisch nicht indizierte Zirkumzision 
vor, wirkt die Einwilligung der Personen-
sorgeberechtigten nicht rechtfertigend, 
selbst wenn eine religiöse Notwendigkeit 
angegeben wird. Ohne wirksame Einwil-
ligung ist die Körperverletzung rechts-
widrig. Die einleitend aufgeworfene 
 Frage, wie ein Arzt sich verhalten sollte, 
wenn von ihm eine medizinisch nicht in-
dizierte Zirkumzision verlangt wird, ist 
einfach zu beantworten: Er sollte die Vor-
nahme des Eingriffs ablehnen. Andern-
falls macht er sich gemäß § 223 Absatz 1 
StGB wegen Körperverletzung strafbar.
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